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Beschluss
des Bundesrates

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat 
belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung - 
AVV GeA)

Der Bundesrat hat in seiner 1023. Sitzung am 8. Juli 2022 beschlossen, der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift gemäß Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes nach 

Maßgabe der sich aus der Anlage ergebenden Änderungen zuzustimmen.

Der Bundesrat hat ferner beschlossen, die aus der Anlage ersichtliche Entschließung 

zu fassen.
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Anlage

Ä n d e r u n g e n 

und 

E n t s c h l i e ß u n g

zur 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten  

und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung - AVV GeA)

A 

Ä n d e r u n g e n

1. Zu § 3 Absatz 3 Satz 2 AVV GeA

In § 3 Absatz 3 Satz 2 ist das Wort „Technik“ durch das Wort „Methodik“ zu 

ersetzen.

Begründung:

Eine bestverfügbare Technik zur Berechnung der Nitratkonzentration, be-
schreibt Rechenprogramme. Eine Methodik integriert auch die analytische Er-
fassung der Nitratkonzentration vor den Denitrifikationsprozessen. Diese wer-
den dann zu den gemessenen Nitratkonzentrationen hinzugezogen. Es muss 
deutlich werden, dass es sich nicht um einen rein rechnerischen Ansatz handelt, 
sondern dieser ein Bestandteil der Methodik ist. Die Formulierung „Berech-
nung der Nitratkonzentration nach bestverfügbarer Technik…“ schließt eine 
Probenahme und Analytik aus, da die bestverfügbare Technik in einem ein-
schränkenden Bezug zur Berechnung der Nitratkonzentration steht. 
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2. Zu § 5 Absatz 1 Satz 2 AVV GeA 

In § 5 Absatz 1 Satz 2 ist der Punkt am Ende durch ein Komma zu ersetzen und 

sind die Wörter „sofern § 3 Absatz 2 und 3 entsprechend berücksichtigt wer-

den.“ anzufügen.

Begründung: 

Es ist nicht eindeutig geregelt, dass für Zusatzmessstellen – insbesondere bei 
denitrifizierenden Verhältnissen – die gleichen Anforderungen gelten müssen 
wie für die Messstellen des Ausweisungsmessnetzes. Für eine fachlich belast-
bare immissionsbasierte Abgrenzung ist es jedoch zwingend erforderlich, dass 
im Falle der Heranziehung von Zusatzmessstellen die zugrunde gelegten Nit-
ratwerte den gleichen Anforderungen entsprechen. Andernfalls wären fachlich 
widersprüchliche Entscheidungsgrundlagen zu erwarten.

3. Zu § 13 Absatz 3 Satz 3 AVV GeA 

§ 13 Absatz 3 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Die nach Landesrecht zuständige Stelle hat die Kartendarstellung sowie die 

Koordinaten und Messstellenbezeichnungen der Messstellen, die nach § 9 Ab-

satz 2 zugrunde gelegt wurden und an denen die Einstufung nach § 9 Absatz 1 

erfolgt ist, dem Umweltbundesamt in digitaler Form als Geodatensatz zu über-

mitteln.“

Begründung: 

Derzeit wird in § 13 Absatz 3 Satz 3 auf das Ausweisungsmessnetz Bezug ge-
nommen. Dies ist jedoch nur für Grundwasser, nicht für Oberflächengewässer 
und die Ausweisung eutrophierter Gebiete definiert. Mit dem Verweis auf § 9 
Absatz 2 wird definiert, um welche Messstellen es sich handelt. Da der Begriff 
„Messstellendaten“ nicht definiert ist, wird klargestellt, dass es sich bei den zu 
übermittelnden Informationen um Koordinaten und Messstellenbezeichnungen 
handelt. 

4. Zu § 14 Absatz 1 Satz 2 AVV GeA 

In § 14 Absatz 1 Satz 2 sind die Wörter „30. Juni“ durch die Wörter „31. De-

zember“ zu ersetzen.
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Begründung: 

In dem vorliegenden Entwurf wurde der bisher geregelte zeitliche Abstand 
zwischen dem Stichtag der neuesten Messergebnisse und dem Endtermin für 
die Überprüfung und Anpassung der Gebietskulisse halbiert. In dem jetzt vor-
gesehenen Zeitrahmen von sechs Monaten ist eine tragfähige fachliche und 
verordnungsrechtliche Arbeit nicht möglich. 

Die für die Überprüfung erforderlichen Immissionsdaten des Vorjahres müssen 
validiert werden, bevor sie verwendet werden können. Die zuständige Fachbe-
hörde in Niedersachsen benötigt für die Validierung in der Regel sechs Mona-
te. Für die Überprüfung der Gebietsausweisung und die Anpassung der Lan-
desverordnung sind weitere sechs Monate erforderlich. Die in § 14 Absatz 1 
Satz 2 festgelegte Frist ist daher – entsprechend der bisherigen Regelungs-
lage – anzupassen.

5. Zu § 17 Absatz 2 AVV GeA 

In § 17 Absatz 2 sind im einleitenden Satzteil nach dem Wort „Phosphoreinträ-

ge“ die Wörter „sowie der flächenspezifischen, landwirtschaftlich bedingten 

Fracht der Phosphoreinträge“ einzufügen.

Begründung: 

Die Einfügung „sowie der flächenspezifischen landwirtschaftlich bedingten 
Fracht der Phosphoreinträge“ ist eine fachlich notwendige Ergänzung, da die 
Modellierung mit AGRUM DE neben der Ermittlung des landwirtschaftlichen 
Anteils der Phosphoreinträge auch diesem Zweck dient. 

B 

E n t s c h l i e ß u n g

1. Der Bundesrat weist darauf hin, dass durch die bereits erzielte Verringerung der 

Stickstoffüberschüsse, ermittelt nach OECD-Methode, der Zielwert von 

70 kg N je Hektar unterschritten wird (Eurostat, online Datencode: 

T2020_RN310). Dementsprechend bittet der Bundesrat die Bundesregierung, 

auf eine Harmonisierung der Berichts- und Evaluierungszeiträume mit den An-

forderungen des Nitratberichts hinzuwirken. Dabei sollen verstärkt die Hinwei-

se der EU-Kommission zum Nitratbericht [SWD (2021) 1001 final, PART 

19/38] zur Methodenharmonisierung beachtet werden.
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2. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die finanziellen, organisatorischen 

und technischen Voraussetzungen für das Wirkungsmonitoring zur Düngever-

ordnung, einschließlich der Weiterentwicklung von AGRUM-DE zu schaffen, 

so auch der Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 1. April 2022 (TOP 11). 

Dabei soll sich die Erhebung betrieblicher Daten auf das fachlich notwendige 

Maß beschränken.

3. Um eine rechtssichere Grundlage für ein effektives Wirkungsmonitoring zu er-

halten, vor allem hinsichtlich der Datenbereitstellung, ist eine zügige Novellie-

rung des Düngegesetzes notwendig. Damit wird gewährleistet, dass die verfüg-

baren statistischen Daten zeitnah durch tatsächliche und belegbare Angaben zur 

Düngung in der Landwirtschaft ersetzt und im Monitoring genutzt werden kön-

nen. 

4. Der Bundesrat begrüßt, dass die durch die Bundesregierung vorgelegte Allge-

meine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung der belasteten Gebiete eine we-

sentliche Voraussetzung schafft, die sich aus der Verurteilung Deutschlands im 

Vertragsverletzungsverfahren zur EU-Nitratrichtlinie 2018 ergebenden Ver-

pflichtungen zu erfüllen und das Verfahren perspektivisch zu beenden. Er be-

tont, dass durch eine Verständigung mit der Kommission die landwirtschaftli-

chen Betriebe Planungssicherheit erhalten.

5. Der Bundesrat stellt fest, dass für die Beendigung des Vertragsverletzungsver-

fahrens weiterhin binnen kürzester Frist die Landesdüngeverordnungen anzu-

passen sind. Er unterstreicht, dass die tatsächliche Ausweisung der nitratbelaste-

ten Gebiete, die Verwaltung der Länder in der Kürze der vorgegebenen Fristen 

große Anstrengungen kosten wird.

6. Teil der Einigung mit der Kommission ist auch eine Ausweitung der Nitrat-

messstellennetze der Länder, um bis spätestens 2028 überall in Deutschland ein 

geostatistisches Verfahren anwenden zu können. Dies wird die Haushalte der 

Länder erheblich belasten. Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, die 

Länder beim notwendigen Ausbau des Messstellennetzes finanziell zu unter-

stützen. 
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7. Der Bundesrat stellt weiter fest, dass die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

dazu führen wird, dass sich die sogenannten „roten Gebiete“ vergrößern wer-

den, in denen Düngung nur unter strengeren Vorgaben möglich ist. Das wird 

dazu führen, dass noch mehr landwirtschaftliche Betriebe als bisher vor erhebli-

chen Herausforderungen stehen werden. Er erkennt jedoch an, dass die Neu-

ausweisung der Gebiete erforderlich ist, um den Verpflichtungen aus dem Ver-

tragsverletzungsverfahren nachzukommen und enorme fiskalische Risiken von 

den Haushalten von Bund und Ländern abzuwenden. 

8. Um das Prinzip der Verursachergerechtigkeit zu stärken, bittet der Bundesrat 

die Bundesregierung, gemeinsam mit den Ländern und in enger Abstimmung 

mit der EU-Kommission für die Zukunft auf der Basis eines belastbaren Moni-

torings ein robustes, rechtssicheres und vollzugstaugliches, auf kontrollierbaren 

Daten beruhendes System für eine Maßnahmendifferenzierung zu entwickeln 

und die dafür notwendigen fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen vorzu-

bereiten. 


